
1. Satzung 
 

zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung vom 
08.12.1999 

 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 31. Oktober 2013 (Nds. GVBl. S. 258) und des § 5 des Nds. 

Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 23. 

Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279) hat der Rat der Stadt Wolfenbüttel in seiner Sitzung am 

18.12.2013 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 
 

§ 6 der Gebührensatzung für die Straßenreinigung vom 08.12.1999 wird wie folgt neu 

gefasst: 

 

„ Einschränkung und Unterbrechung der Straßenreinigung 

 

(1)  Falls die Straßenreinigung auf der gesamten Straße bzw. rechtlich oder tatsächlich 

zulässigen Abschnitten im Sinne des Erschließungsbeitragsrechts aus zwingenden 

Gründen vorübergehend, und zwar bis zu einem Monat eingeschränkt oder 

eingestellt werden muss, besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung. 

 

(2) Das gleiche gilt, wenn die Stadt aus von ihr nicht zu vertretenden Gründen (z.B. 

witterungsbedingt schlechte Straßenverhältnisse) über einen Monat hinaus 

gehindert ist, die Straßenreinigung durchzuführen. 

 

(3) Wird die Straßenreinigung aus Gründen, welche die Stadt zu vertreten hat, über den 

in Abs. 1 genannten Zeitraum hinaus eingestellt, so wird die auf den Zeitraum der 
Unterbrechung entfallende anteilige Gebühr auf Antrag erstattet. Dieser Antrag ist 
binnen drei Monaten nach Beginn der Unterbrechung bei der Stadt zu stellen. Bei 
Unterbrechungen über einen Monat hinaus aufgrund von Straßenbaumaßnahmen 
erfolgt die Erstattung von Amts wegen.  

 
(4) Bei einer Unterbrechung der Straßenreinigung sind die Straßenreinigungsgebühren 

zunächst in voller Höhe weiter zu entrichten. Nach Feststellung des 
Unterbrechungszeitraumes durch die Stadt wird in den Fällen gemäß Absatz 3 die 
Höhe der sich daraus ergebenden Gebührenminderung ermittelt und gegenüber dem 
Gebührenpflichtigen zum nächst möglichen Zeitpunkt erstattet.“ 

 
§ 2 

 
Die Satzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft. 

 
 
Wolfenbüttel, 18.12.2013 
STADT WOLFENBÜTTEL 
Der Bürgermeister 
 
 
Pink 


